
 
 

 

 

INFORMATIONEN FÜR PRAKTIKUMSBETRIEBE – FACHOBERSCHULE KLASSE 11 

PRAKTIKUMSDAUER UND STUNDENUMFANG  

Das Praktikum dauert laut aktuell gültiger Verordnung vom 1. August (spätestens aber von Beginn des 
Schuljahres) bis zum Ende der vorletzten Woche vor den Sommerferien, also bis zum 14. Juli 2023.  

Der für die Klasse 11 der Fachoberschule vorgeschriebene Umfang des Praktikums beträgt mindestens 
800 Stunden. Grundsätzlich muss das Praktikum für die Dauer des gesamten Schuljahres durchgeführt 
werden, und zwar auch in den Ferien mit einer angemessenen Urlaubszeit.  
Eine vorzeitige Beendigung bei Erreichen der o. g. Mindeststundenzahl ist nicht zulässig und führt zum 
Verlust des Schulplatzes.  

Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wenn es zu erhöhten Fehlzeiten der Praktikantin/des Prak-
tikanten kommt.  

 

URLAUBSANSPRUCH 

Der Urlaubsanspruch richtet sich nach dem Alter der Praktikantin/des Praktikanten. Gesetzliche 
Grundlagen sind hier das Bundesurlaubsgesetz und das Jugendarbeitsschutzgesetz.  
Bitte planen Sie mit der Praktikantin/den Praktikanten die Urlaubszeiten. Beachten Sie dabei, dass die 
Schultage (Donnerstag und Freitag) nicht berücksichtigt werden müssen.  

Anspruch gemäß BUrlG (Praktikant*in zu Beginn des Kalenderjahres volljährig) 

 12 Praktikumstage 

Anspruch gemäß JArbSchG ((Praktikant*in zu Beginn des Kalenderjahres nicht volljährig) 

 15 Praktikumstage (Praktikant*in war zu Beginn des Jahres noch nicht 16 Jahre alt) 
 14 Praktikumstage (Praktikant*in war zu Beginn des Jahres noch nicht 17 Jahre alt) 
 13 Praktikumstage (Praktikant*in war zu Beginn des Jahres noch nicht 18 Jahre alt) 

 

PRAKTIKUMSBESCHEINIGUNG 

In Bezug auf das Praktikum hat sich durch die Novellierung der Verordnung für die Ausbildung an Fach-
oberschulen vom 17. Juli 2018 eine Änderung ergeben. Die Bescheinigung über die erfolgreiche Teil-
nahme am Jahrespraktikum hat an Relevanz gewonnen. Sie ist nun für die Zulassung für den zweiten 
Bildungsabschnitt (Versetzung in Klasse 12) zwingend erforderlich und muss spätestens zur Verset-
zungskonferenz bei uns vorliegen.  

Die Praktikumsbescheinigung bestätigt die erforderlichen 800 Praktikumsstunden (inklusive der An-
gabe über entschuldigte und unentschuldigte Fehlzeiten) und stellt einen Bezug zum Praktikumsplan 
her. Sie enthält Stempel bzw. Briefkopf mit den erforderlichen Unternehmensdaten sowie Name und 
Unterschrift des/der Praktikumsverantwortlichen. Ein Muster finden Sie auf unserer Homepage unter: 
Schulformen → Fachoberschule → Links und Formulare rund um die Fachoberschule



 
 

 

 

 

Als entschuldigte Fehlzeiten gelten laut gültigem Praktikumsvertrag ausschließlich die Stunden/Tage, 
für die die Praktikantin/der Praktikant ein ärztliches Attest bzw. eine schriftliche Entschuldigung (bei 
Minderjährigen mit Unterschrift der Erziehungsberechtigten) vorlegen kann.  
Urlaubstage, Krankheitstage, entschuldigte und unentschuldigte Fehlzeiten sowie gesetzliche Feier-
tage sind mit 0 Stunden auf die wöchentliche Arbeitszeit anzurechnen. 

 

ANSPRECHPARTNERINNEN 

Frau StD’in Silke Ostermeier-Brünjes (Abteilungsleiterin) 
Tel: 06192/2904-65 
E-Mail: silke.ostermeier-bruenjes@schule.hessen.de 

 

Frau OStR’in Nicole Georgi (Koordinatorin) 
Tel: 06192/2904-0 
E-Mail: nicole.georgi@schule.hessen.de 

 

Frau Aileen Hofmann (Sekretärin) 
Tel: 06192/2904-40 
E-Mail: aileen.hofmann@mtk.org 

 

  


